
 

 

 

Was Sie zum Erstgespräch mitbringen sollten 

Für das erste Beratungsgespräch benötigen Sie keine vollständigen Unterlagen und auch 

keinen sortierten Aktenordner. 

Für eine erste fundierte Einschätzung reichen bereits: 

1. Personalausweis oder Meldebescheinigung 

2. Nachweise zu Unterhaltsverpflichtungen (falls vorhanden) 

3. Übersicht über Mahnungen, Inkassoschreiben, Mahnbescheide, Titel, 

Gerichtsvollzieherschreiben und Vollstreckungsankündigungen 

4. Ihre letzte Gehaltsabrechnung (hilft uns zur Einordnung Ihrer finanziellen 

Situation) 

Im Ersttermin erfassen wir Ihre Situation, ordnen die vorhandenen Dokumente und definieren 

die nächsten Schritte. Weitere Unterlagen fordern wir erst dann an, wenn sie für die 

Regulierung oder ein mögliches Verfahren tatsächlich erforderlich sind. Unsere zentralen 

Dienstleistungen sehen Sie hier: 

• Analyse Ihrer finanziellen Gesamtsituation sowie Erstellung eines vollständigen 

Gläubiger- und Forderungsverzeichnisses 

• Haushalts- und Budgetplanung (Einnahmen/Ausgaben, Optimierung, Einsparpotenziale) 

• Prüfung und Strukturierung aller Mahn-, Inkasso- und Vollstreckungsunterlagen 

• Außergerichtliche Schuldenregulierung inklusive Vergleichsverhandlungen 

• Vorbereitung und Begleitung von Privat-, Regel- und Firmeninsolvenzverfahren 

• Kommunikation mit Gläubigern, Behörden und Gerichten sowie Entwicklung individueller 

Entschuldungsstrategien 

 


